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Anmeldung der Schulneulinge für die
Grundschulen

In knapp sechs Wochen ist es soweit. Am 14.11.2011
und 15.11.2011 sind die Erziehungsberechtigten aufge-
fordert, ihre im nächsten Jahr schulpflichtig werdenden
Kinder anzumelden (gemäß § 35 Schulgesetz für das
Land Nordrhein-Westfalen vom 05.04.2011).
Voraussetzung hierfür ist, dass man seinen dauerhaften
Wohnsitz in Oberhausen hat, das Kind im Zeitraum vom
01.10.2005 bis 30.09.2006 geboren wurde und somit am
30.09.2012 das sechste Lebensjahr vollendet hat. Bei
Kindern, die ab dem 01.10.2006 geboren wurden,
besteht ebenfalls die Möglichkeit der Anmeldung. Ein
Informationsschreiben über die Anmeldezeiten wurde
den Erziehungsberechtigten schulpflichtiger Kinder
bereits übersandt. An der Ruhr-, Emscher-, Havenstein-
sowie Steinbrinkschule haben die Eltern behinderter
Kinder die Möglichkeit, ihre Kinder im „Gemeinsamen
Unterricht“ beschulen zu lassen. In der Oberhausener
Presse wird darauf hingewiesen, dass die Schulen einen
„Tag der offenen Tür“ für Schulneulinge und ihre
Erziehungsberechtigten anbieten. Gegebenenfalls kann
man sich bei den jeweiligen Schulen informieren. Hier
noch einmal die Anmeldezeiten an allen Oberhausener
Grundschulen im Einzelnen:

Montag, 14.11.2011, in der Zeit von
10.15 Uhr bis 13.00 Uhr 

und von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Dienstag, 15.11.2011, in der Zeit von
10.15 Uhr bis 13.00 Uhr

Für die Kinder im Einzugsbereich Barmingholten ist eine
Anmeldung an der Moltkeschule Dinslaken,
Tackenstraße 53, 46539 Dinslaken, ebenfalls am
14.11.2011 und 15.11.2011 in der Zeit von 08.00 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr möglich
(Telefon 02064 / 93085).

Die Anmeldung erfolgt persönlich mit dem anzumelden-
den Kind im Dienstzimmer der Schulleiterin bzw. des
Schulleiters. Das Familienstammbuch ist mitzubringen.
Bei ausländischen Kindern ist die Geburtsurkunde, die
Heiratsurkunde der Eltern sowie der Pass erforderlich.

Im Anschluss an die Anmeldung erhält man per Post
eine Einladung zur Untersuchung vom
Kindergesundheitsdienst. Hierbei wird das Kind auf die
erforderliche körperliche und geistige Entwicklung und
auf das Sozialverhalten hin untersucht. 

Für weitere Fragen steht Herr Thein montags bis freitags
in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter der
Rufnummer 825-2836 sowie 0170-9011 47 zur
Verfügung. An den Donnerstagen 27.10.2011,
03.11.2011 und 10.11.2011 ist zusätzlich eine Hotline
unter den Telefonnummern 825-2681 und 825-2193
geschaltet.

Abschließend ist zu erwähnen, dass für
Grundschulkinder die Möglichkeit besteht, an dem
Betreuungsprojekt „Offene Ganztagsschule im
Primarbereich“ teilzunehmen. Es handelt sich hierbei
um Förderangebote vor bzw. nach dem Schulunterricht.
Auskunft hierüber erhalten Sie montags bis freitags in
der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr durch die
Mitarbeiterinnen Frau Ostermann (Rufnummer 825-
2397) und Frau Geldermann (Rufnummer 825-2399).

In Vertretung

Reinhard Frind
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Öffentliche Bekanntmachung gemäß
Meldegesetz Nordrhein-Westfalen  

Einwilligungs- und Widerspruchsmöglichkeiten bezüg-
lich der Auskünfte in besonderen Fällen gemäß § 35
Abs.1 bis 4 des Meldegesetzes Nordrhein-Westfalen
(MG NW) sowie zur Erteilung einfacher
Melderegisterauskünfte im Wege des automatisierten
Abrufs über das Internet gemäß § 34 Abs.1a MG NW
aus dem Einwohnermelderegister

Widerspruchsrecht
Wenn  Einwohner / Einwohnerinnen nicht ausdrücklich
widersprechen, darf die Meldebehörde nach den
Vorschriften des Meldegesetzes Nordrhein-Westfalen in
den nachstehenden Fällen Auskünfte aus dem Mel-
deregister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad
und Anschriften erteilen:

• Auskünfte über die Wahlberechtigten an Parteien,
Wählergruppen und andere Träger / Trägerinnen von
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit
Parlaments- und Kommunalwahlen in den sechs der
Wahl vorausgehenden Monaten (§ 35 Abs.1 MG
NW). 

• Auskünfte an Antragsteller / Antragstellerinnen und
Parteien im Zusammenhang mit Volksbegehren und
Volksentscheiden sowie mit Bürgerentscheiden (§ 35
Abs.2 MG NW). 

• Auskünfte im Wege des automatisierten Abrufs über
das Internet (§ 34 Abs.1a MG NW).

Einwilligungserfordernis
In den nachstehend aufgeführten Fällen dürfen
Melderegisterauskünfte von der Meldebehörde nur dann
erteilt werden, wenn die betroffenen Einwohner /
Einwohnerinnen zuvor schriftlich eingewilligt haben:

• Auskünfte über Alters- und Ehejubiläen von
Einwohnern / Einwohnerinnen an Mitglieder parla-
mentarischer und kommunaler
Vertretungskörperschaften sowie an Presse und
Rundfunk (§ 35 Abs.3 MG NW).

• Auskünfte über sämtliche Einwohner /
Einwohnerinnen, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben, an Adressbuchverlage zum Zweck der
Veröffentlichung in gedruckten Adressbüchern (§ 35
Abs.4 MG NW).

Form des Widerspruchs bzw. der Einwilligung
Jede im Einwohnermelderegister eingetragene Person
hat das Recht, einer Auskunftserteilung in den oben
genannten Fällen zu widersprechen oder die erforderli-
che Einwilligung zu erteilen oder zu versagen.

Der Widerspruch / Die Einwilligung kann formlos schrift-
lich (Postanschrift: Stadt Oberhausen, Koordinierungs-
stelle Einwohnermeldewesen, 46042 Oberhausen) oder
persönlich zur Niederschrift bei den Bürgerservicestellen
im Rathaus Oberhausen, im Technischen Rathaus
Sterkrade oder im Rathaus Osterfeld erklärt werden. Die
Erklärung muss spätestens 1 Monat vor der jeweiligen
Melderegisterauskunft abgegeben werden.

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Frank Motschull

Neues Widerspruchsrecht gegen die
Weitergabe von Meldedaten an das
Bundesamt für Wehrverwaltung 

Die melderechtlichen Bestimmungen schreiben den
Meldebehörden aufgrund des § 58 Absatz 1
Wehrpflichtgesetz die Weitergabe von Meldedaten an
das Bundesamt für Wehrverwaltung vor, sofern der
betroffene Einwohner der Erteilung dieser Auskünfte
nicht widersprochen hat. Betroffen sind alle Personen
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr
volljährig werden. 

Auf die Möglichkeit des Widerspruchs wird hiermit hin-
gewiesen. 
Deutsche Staatsangehörige, die im Jahre 2012 volljährig
werden, können ihren Widerspruch in einer der
Bürgerservicestellen zur Niederschrift erklären oder
schriftlich an das Sachgebiet 2-4-60
Koordinierungsstelle der Stadt Oberhausen, richten. Ein
entsprechendes Formular ist unter www.oberhausen.de
Meldewesen, Sonstiges, Wehrerfassung abrufbar. Eine
Einwilligung oder Genehmigung des gesetzlichen
Vertreters ist hierfür nicht erforderlich. Das
Widerspruchsrecht bezieht sich ausschließlich auf die
Weitergabe von Meldedaten an das Bundesamt für
Wehrverwaltung, nicht jedoch allgemein auf die
Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister. 
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Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 675 - Bahnhofstraße / Klosterstraße - 

Der Rat der Stadt hat am 26.09.2011 beschlossen, für
das im Plan des Bereiches 5-1 - Stadtplanung -, vom
17.08.2011 umrandete Gebiet den Bebauungsplan Nr.
675 - Bahnhofstraße / Klosterstraße - aufzustellen.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Sterkrade, Flur
18 und 21, und wird wie folgt umgrenzt:

Südliche Seite der Klosterstraße, westliche Seite des
Eugen-Zur-Nieden-Ringes, nördliche Seite der
Bahnhofstraße, abknickend zur östlichen Gebäudekante
des Gebäudes Bahnhofstraße 66, nördliche
Gebäudekante des Gebäudes Bahnhofstraße 66, südli-
che Seite der Bahnhofstraße, die Steinbrinkstraße zum
nördlichen Grenzpunkt des Flurstückes Nr. 163, Flur 22
überquerend, vom nördlichsten Grenzpunkt des
Flurstückes Nr. 163, Flur 22, abknickend zum südlich-
sten Grenzpunkt des Flurstückes Nr. 172, Flur 18, östli-
che Seite der Steinbrinkstraße, nördliche Grenzen der
Flurstücke Nr. 619, 155, 397 und 483, Flur 18, und östli-
che Grenze des Flurstücks Nr. 483, Flur 18.

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr.
A 009, während der Dienststunden einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 675 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

• Festsetzung von Kerngebieten,
• Anpassung der Verkehrsflächen an den realisierten

Ausbau,
• Steuerung von sonstigen Nutzungen, die zur

Beeinträchtigung des Hauptzentrums führen können,
wie z.B. Vergnügungsstätten und Nutzungen im
Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu.

Weiter Informationen sind auch im Internet unter www.o-
sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke
betreten und Vermessungen, Boden- und
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten
ausführen.

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberhausen, 27.09.2011

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung einer Satzung über die
Veränderungssperre Nr. 128

I. Satzung

über die Veränderungssperre Nr. 128 vom
19.09.2011

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16
Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I,
S. 2585), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S.
666), zuletzt geändert durch Art. 4 TransparenzG vom
17.12.2009 (GV.NRW.2009, S. 950), in seiner Sitzung
am 18.07.2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des
Bereichs 5-1 - Stadtplanung -, vom 30.05.2011 umrandet
dargestellt und als Anlage dieser Satzung beigefügt.

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre
Nr. 128 liegt in der Gemarkung Oberhausen, Flur 35,
und wird wie folgt umgrenzt:

Östliche Seite der Styrumer Straße; nördliche Grenzen
der Flurstücke Nr. 31 und 44; westliche Seite der
Friedrich-Karl-Straße; südliche Grenzen der Flurstücke
Nr. 44 und 32.

§ 2

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre
(§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchge-
führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und baulichen
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-,
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorge-
nommen werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer
bisher ausgeübten Nutzung werden von der
Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald
und soweit für ihren Geltungsbereich (§ 1) ein
Bebauungsplan in Kraft tritt, spätestens jedoch am
07.10.2012. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde
der Zeitraum der Zurückstellung eines Baugesuchs
nach § 15 Abs. 1 BauGB (12 Monate) angerechnet.

II. Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

III. Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Gemeinde (Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 -
Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004)
unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a
BauGB beachtlich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgendes hinge-
wiesen:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser
Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit der
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB lautet wie folgt:

„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten
Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1
BauGB hinaus, so ist den Betroffenen für dadurch
entstandene Vermögensnachteile eine angemesse-
ne Entschädigung in Geld zu leisten."
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Gemäß § 18 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen,
dass der Entschädigungsberechtigte Entschädigung
verlangen kann, wenn die in § 18 Abs. 1 Satz 1
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei der Stadt Oberhausen
beantragt.

Oberhausen, 19.09.2011

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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Postvertriebsstück

- Entgelt bezahlt - 

DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 9,--
Euro, für sechs Monate 18,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 6. Oktober 2011
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Herbst 2011

nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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